
Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis 
 
(Mit der Bearbeitung wird erst begonnen, wenn der Gebührenvorschuss entrichtet ist!) 

 

� Ersterteilung      � Erweiterung      � Umschreibung ausl. Fahrerlaubnis      � Umschreibung Dienstfahrerlaubnis 
� Ersatz/Verlust       � Ersatz unbrauchbar       � Ersatz/Diebstahl 
� Verlängerung        � erneute Erteilung nach Ablauf der Gültigkeit        � Neuerteilung nach Entzug 
Bean-
tragte  
Klas-
se(n) 

SZ 95 
   � 

nur 
auf  
Antrag 

 A 
� 

A(b) 
 � 

 A1 
 � 

  B 
 � 

 BE 
 � 

C1 
� 

 C1E 
  � 

 CE/79 
    � 
nur 
auf 
Antrag 

 C 
 � 

CE 
� 

D1 
� 

D1E  
  �   

  D 
 � 

DE 
 � 

M 
� 

L 
� 

  S 
 � 

    T 
   � 
nur  
auf  
Antrag 

 
Familienname 
  

Geburtsname 
 

Sämtliche Vornamen (Rufname unterstreichen)  
 

Geburtsort 
 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
� deutsch         � 

Doktorgrad 

Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort 

Wohnsitz in Deutschland seit 
 

� Geburt   � dem 

Tagsüber telefonisch erreichbar unter 
 

Sehhilfe erforderlich  
� ja           � nein 

E-Mail-Adresse 

 
Ich � besitze � besaß die Fahrerlaubnis/den Führerschein (auch ausländische angeben) der 
Klasse (n) ausgestellt am  durch Listennummer  

 
Vordrucknummer 
 

Klasse (n) ausgestellt am  durch Listennummer  
 

Vordrucknummer 

 
Eingangsdatum: 
 
Geb. Nr. Gebühr 

Fahrschule 

Bürger- und Ordnungsamt, Bürgerbüro Nord, Führerscheinstelle 
26105 Oldenburg, Stiller Weg 10  
Tel.: 235-3700,  Fax: 235-3080,  
Email: fahrerlaubnisse@stadt-oldenburg.de 

 
Ich habe � keine � folgende Fahrererlaubnis bei einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder bei einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beantragt: 
falls ja, Klasse(n) 
 

bei welcher Behörde 
 

in welchem Staat 
 

 
Angaben über den Gesundheitszustand 
 
� ich habe folgende körperliche oder geistige Mängel 
(z.B. Kopf- oder Gehirnverletzungen, Amputation von Gliedmaßen, Diabetes, Geisteskrankheit, Epilepsie, Schwerhörigkeit) 
 
 
 
Folgende erforderlichen Antragsunterlagen sind vorzulegen: 
 

� gültiger Personalausweis/ Reisepass/ 
    evtl. Meldebescheinigung 

� Nachweis über die Teilnahme an einer 
    Unterweisung in lebensrettenden  
    Sofortmaßnahmen für A,A1,B,L,M,S,T 

� Bescheinigung über den Besitz einer 
     Dienstfahrerlaubnis und/oder Original 
     des Dienstführerscheines 

� aktuelles Lichtbild (ohne Kopfbede-
ckung) 

� Nachweis über die Ausbildung in 
     Erster Hilfe für alle C- und D-Klassen 

� Original des ausländischen Führer- 
     scheins 

� Sehtestbescheinigung oder Zeugnis 
    über augenärztliche Untersuchung 

(nicht älter als 2 Jahre) für A, A1,B,L, 
M,S,T 

� Zeugnis oder Gutachten über die 
    körperliche und geistige Eignung nach 
    § 11 Abs. 9 FeV, Anlage 5 (nicht älter  
    als 1 Jahr) für alle C- und D-Klassen 

� Übersetzung des ausländischen 
     Führerscheins 

� Betriebsärztliche Bescheinigung oder 
augenärztliches Gutachten (nicht älter 
als 2 Jahre) für C,C1,C1E,CE, 
D,DE,D1,D1E  

� Betriebs- oder arbeitsmedizinisches 
    Gutachten nach § 11 Abs. 2 Satz 2 
    Nr. 3. Bez. Anlage 5 und 15 (nicht  
    älter als 1 Jahr) für alle D-Klassen 

� Karteikartenabschrift von der ausstel- 
    lenden Behörde ( wenn der letzte Füh- 
    rerschein von einer auswärtigen  
    Behörde ausgestellt wurde) 

� Führungszeugnis (Belegart O) 
 

 � Bescheinigung nach dem Berufskraft- 
     fahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG): 

� Grundqualifikation 
� Weiterbildung 

 
                            Bitte wenden! 



Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie  
 

- bei einem Antrag auf Erweiterung/Umschreibung, dass ich im Besitz der zugrunde liegenden Fahrerlaubnis bin und kein be-
hördliches oder gerichtliches Entziehungsverfahren anhängig ist. 
 

- bei einem Antrag auf Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis, dass diese gültig ist und mir nicht das Recht ab 
erkannt worden ist, von ihr in Deutschland Gebrauch zu machen, sowie 
 

- wenn ich einen Ersatzführerschein vorlege, dass der Originalführerschein nicht wieder aufgefunden wurde. 
 

Hiermit verzichte ich für den Fall der Erteilung einer entsprechenden deutschen Fahrerlaubnis unwiderruflich auf die vorstehend 
bezeichnete und mir erteilte bzw. mir beantragte EU-/EWR Fahrerlaubnis. 
 

Der Antrag wird als erledigt angesehen, wenn nicht innerhalb eines Jahres die Bedingungen für die Erteilung einer 
Fahrerlaubnis erfüllt sind, ab Erteilung des Prüfauftrages die theoretische Prüfung oder, wenn keine theoretische Prü-
fung erforderlich ist (andernfalls innerhalb eines Jahres nach Bestehen der theoretischen Prüfung) die praktische Prü-
fung bestanden wird oder ein Führerschein nicht innerhalb des Jahres abgeholt wird.  
Die in dem Kostenvorschuss enthaltene Antragsgebühr verfällt in diesem Fall. Im Übrigen gilt die Gebühr in Höhe des Kosten-
vorschusses als endgültig festgesetzt, wenn dem Antrag stattgegeben oder der Antrag durch Rücknahme oder Verjährung erle-
digt ist. Über eine Ablehnung erginge ein schriftlicher Bescheid mit gesonderter Kostenfestsetzung. Der ggf. bereits erstellte 
Führerschein wird in allen Fällen nach Fristablauf vernichtet. 
 
Angaben zum Antrag auf Erteilung mehrerer Fahrerlaubnisklassen 
 

Ich wurde darüber informiert, dass jeweils ein neuer Führerschein mit neuer Klasseneinteilung hergestellt werden muss, wenn 
mir die Fahrerlaubnis für mehrere Klassen nicht gleichzeitig erteilt werden kann. Aus diesem Grunde habe ich mich bereits jetzt 
entschieden, welche der nachstehend aufgeführten Möglichkeiten für mich in Frage kommt: 
 

� Ich beabsichtige, zunächst die Fahrerlaubnis der Klasse(n) __________ zu erwerben und möchte den entsprechenden 
Führerschein direkt nach bestandener Prüfung ausgehändigt bekommen. Nach erfolgreichem Ablegen der noch ausste-
henden Prüfung(en) wäre dann auf meine Kosten ein neuer Kartenführerschein herzustellen ggf. wird auf meine Kosten 
für die Übergangszeit einmalig eine auf längstens drei Monate befristete Fahrberechtigung ausgestellt. 

 

� Der Führerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle Fahrerlaubnisprüfungen bestanden habe. Der Führer-
schein wird mir dann von der Fahrerlaubnisbehörde ausgehändigt. Bis zu seiner Fertigstellung kann mir kostenpflichtig 
einmalig eine auf längstens drei Monate befristete Fahrberechtigung ausgestellt werden. 

 

� Ich möchte meinen Führerschein für alle beantragten Klassen unmittelbar nach bestandener Fahrerlaubnisprüfung ausge-
händigt bekommen. Sollte ich an diesem Tag die Fahrerlaubnisprüfung nicht für alle Klassen bestehen, könnte mir dann 
auf meine Kosten von der Fahrerlaubnisbehörde einmalig eine auf längstens drei Monate befristete Fahrberechtigung für 
die bestandene/n Klasse(n) ausgestellt werden. Nach Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung für die restliche(n) Klasse(n) wä-
re auf meine Kosten ein neuer Kartenführerschein für alle Klassen herzustellen.  

 
Die ggf. ausgestellte befristete Fahrberechtigung kann nicht verlängert werden. 
 
 
 
Ort/Datum /Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raum für Fotoaufkleber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbeitungsvermerke VZR 
 

� negativ                                                              � schriftlich                                                        positiv 


